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Die unter Zl 4439/J-NR/1989 am 31 0 Oktober 1989 gestellte 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Ettmayer und Kollegen be­
treffend Änderung von Prüfungsfeststellungen durch den 
Präsidenten des Rechnungshofes beehre ich mich zu beant­
worten wie folgt: 

Zu 1. 

In der gem § 26 Abs 2 RHG 1948 erlassenen Geschäftsordnung 
des Rechnungshofes (GO-RH 1988) ist im § 13 das Genehmi­
gungsverfahren für GeschäftsstUcke des RH allgemein - und 
damit auch für PrUfungsfeststellungen - geordnet wie folgt: 

"Genehmigungsverfahren 

§ 13 (1) Im Genehmigungsweg steht den Leitern von 
Organisationseinheiten sowie dem Präsidenten - bei Bei­
trägen zum Tätigkeitsbericht in dessen Auftrag auch dem 
Präsidialvorstand - die Änderung von TextentwUrfen sowohl 
in sachlicher als auch in stilistischer Hinsicht zUo 
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(2) Im Genehmigungsweg sind andere als rein 
stilistische Änderungen in jedem Stand des Genehmigungs­
verfahrens vom jeweiligen Vorgesetzten mit demjenigen zu 
erörtern, der den Entwurf vorgelegt hat. 

(3) Ist der ursprüngliche Verfasser eines Textes 
mit einer sachlichen Änderung (bspw Streichung einer 
Prüfungsfeststellung) nicht einverstanden, so hat dies 
der Verfasser unter Angabe von Gründen im Geschäftsstück 
so anzumerken, daß für jeden im weiteren Genehmigungs­
verfahren befaßten Vorgesetzten dieser Umstand ersicht­
lich wird. Änderungen sind so vorzunehmen, daß der ur­
sprüngliche Wortlaut leserlich verbleibto 

(4) Ist der ursprüngliche Verfasser einer Text­
stelle mit einer Änderung einverstanden~ können zur um­
fangmäßigen Entlastung der Geschäftsstücke Textseiten aus­
getauscht werden; die Austauschblätter sind in der Abtei­
lung zu verwahreno Vor einer Vernichtung der Austausch­
blätter ist gemeinsam mit dem ursprünglichen Verfasser 
zu prüfen, ob die Unterlagen nicht allenfalls in einem 
bereits anhängigen bzw zu diesem Zeitpunkt absehbaren 
Leistungsfeststellungsverfahren oder Bewerbungsverfahren 
für Funktionen als Beweismittel von Bedeutung sein könnten .. 
In diesem Fall sind die Austauschblätter nachträglich dem 
Geschäftsstück als Beilage anzuschließen. 

(5) Die einzelnen Blätter der Erledigungsentwürfe 
sind am unteren Rand von' den Leitern der Organisationseinhei­
ten mit einem Handzeichen zu versehen. 
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(6) Änderungen im Genehmigungsverfahren von 
Geschäftsstücken sind jeweils so vorzunehmen, daß die 
Verantwortlichkeit dessen feststellbar ist, der die 
Änderungen vorgenommen hat." 

Zu 2. 

Änderungen von Prüfungsfeststellungen kommen im Ge­
nehmigungsverfahren immer wieder vor und sind in jedem 
Falle aus der Aktenlage nachvollziehbar. 

Zu 3. 

Auf § 13 Abs 1 GO-RH 1988 wird verwiesen. 

Zu 4. 

Auf § 13 Abs 3 und 4 GO-RH 1988 wird verwiesen. 

Zu 5. 

Die Fragestellung fällt aus dem Rahmen des § 91a GOG-NR 
und kann daher nicht beantwortet werden. 

Zu 6. 

Eine pflichtgemäße Amtsführung kann dem Ansehen des RH 
niemals schaden. 

fL;" 
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